
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/12/15 88/08/0192
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1992

Index

60/02 Arbeitnehmerschutz

Norm

AAV §100;

AAV §67 Abs1;

ASchG 1972 §31 Abs2 litf;

Rechtssatz

Das Zurverfügungstellen von geeigneten Gehörschutzmitteln iSd § 67 Abs 1 erster Satz AAV bedeutet die Ermöglichung

der freien Entnahme dieser Gehörschutzmittel durch die in Betracht kommenden Arbeitnehmer, was miteinschließt,

daß sich die freie Entnahmemöglichkeit an geeigneter, frei zugänglicher Stelle befinden muß.
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